




 

 

 
 

IV 309 Kiel, 24.Oktober 2016 

 App.: 3090 

 Dirk Sievers 

 

 
Beirat für den kommunalen Finanzausgleich 
 
Sitzung am 7. Oktober 2016, MIB, SiSa IV, 12.30 Uhr bis 13:45 Uhr 

 
Ergebnisvermerk 
 
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste 
 
 
Frau Söller-Winkler begrüßte die Teilnehmer der Beiratssitzung. Insbesondere wur-

den Herr Schreitmüller und Herr Dr. Schulz willkommen geheißen, die erstmals an 

der Sitzung des Beirats teilnahmen. Herr Dr. Schulz wurde vor Beginn der Sitzung 

das Berufungsschreiben überreicht.      

 
1. Regelüberprüfung der Teilschlüsselmassen für das Finanzausgleichsjahr 2017  

Herr von Riegen führte aus, dass die erste vorgeschriebene Regelüberprüfung 

der Aufteilung der Teilschlüsselmassen gem. § 4 Abs. 1 Satz 2 FAG zum Finanz-

ausgleichsjahr 2016 stattgefunden hat. Die weiteren Regelüberprüfungen sollen 

nach § 4 Abs. 1 Satz 3 FAG spätestens alle vier Jahre erfolgen. Das MIB hat den  

Gutachter Professor Dr. Schiller gebeten, auch zum Finanzausgleichsjahr 2017 

eine Neuaufteilung der Teilschlüsselmassen auf der Grundlage eines um ein Jahr 

verschobenen Referenzzeitraumes (2011 – 2014) zu berechnen. Die Ergebnisse 

des Gutachtens liegen nun seit wenigen Wochen vor. Im Ergebnis empfiehlt der 

Gutachter, die Quoten der einzelnen Teilschlüsselmassen der tatsächlichen Ent-

wicklung leicht anzupassen.  

Nach derzeitiger Haushaltsplanung ist die Finanzausgleichsmasse 2017 rd.  

192 Mio. € höher als die Finanzausgleichsmasse 2016. Alle Aufgabenebenen er-

halten 2017 mehr Geld als 2016.    

Herr Seifert wies auf folgende Feststellungen und Ergebnisse des Gutachtens 

hin: 



 

 

 Die allgemeinen Deckungsmittel in Form von Steuereinnahmen sind stärker 

angestiegen als die allgemeinen Deckungsmittel in Form der Kreisumlage. 

Dies begründet im Wesentlichen den Anpassungsbedarf des Aufteilungsver-

hältnisses. 

 In Zusammenspiel von Anstieg der aufgabenbezogenen Zuschussbedarfe und 

demgegenüber stärkeren Anstieg der allgemeinen Deckungsmittel nimmt das 

Gewicht der Teilmasse für Gemeindeaufgaben ab, während das Gewicht der 

Teilmasse für Kreisaufgaben steigt. 

 Das Gewicht der übergemeindlichen Aufgaben steigt lediglich geringfügig. 

           
        

Herr Schreitmüller vertrat die Ansicht, dass der FAG-Beirat vor einer Entschei-

dung über die erneute gutachterliche Prüfung hätte beteiligt werden müssen. Au-

ßerdem wies er darauf hin, dass im Jahr 2015 die Verschuldung der Gemeinden 

in Schleswig-Holstein angestiegen, die Schulden der Kreise jedoch gesunken 

seien. 

Herr von Allwörden unterstützte die Ansicht von Herrn Schreitmüller, dass der 

FAG-Beirat vorher hätte beteiligt werden müssen. Zum Vorschlag des Gutachters 

gebe es im Städteverband keine einheitliche Auffassung. 

Frau Söller-Winkler sagte zu, dass vor einer Entscheidung über eine erneute gut-

achterliche Überprüfung der Teilschlüsselmassen der FAG-Beirat beteiligt werde. 

Herr Nowotny machte darauf aufmerksam, dass sich die Finanzlage der Kreise 

entspannt habe. Die kreisfreien Städte haben weiterhin erhebliche finanzielle 

Probleme. 

Außerdem habe der Gutachter festgestellt, dass die durch die vorliegende Aktua-

lisierung abgebildete Gesamtsituation dem Schnitt der letzten 15 Jahre entspre-

che, so dass bei dem jetzigen Bild von einem „Normalzustand“ gesprochen wer-

den könne. 

Die Überprüfung zum Finanzausgleichsjahr 2017 habe den Referenzzeitraum 

2011 bis 2014 umfasst. Zur Thematik des Anstiegs der Verschuldung bei den 

Gemeinden wies Herr Nowotny darauf hin, dass die Zuschussbedarfe im Jahre 

2015 bei einer späteren Überprüfung des Aufteilungsverhältnisses Berücksichti-

gung finden werden.   

Herr Dr. Schulz erklärte, dass bekannt sei, dass der Landkreistag viele Aspekte 

der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs nicht positiv sehe. Deshalb 

hätten die Kreise Nordfriesland, Ostholstein und Schleswig-Flensburg eine kom-



 

 

munale Verfassungsbeschwerde beim Landesverfassungsgericht eingelegt.  Herr 

Dr. Schulz schloss sich der Kritik an der fehlenden Einbindung des FAG-Beirats 

zur gutachterlichen Überprüfung an. 

Die Tatsache, dass auch in diesem Jahr die Aufteilung der Teilschlüsselmassen 

überprüft wurde, spricht nach Auffassung von Herrn Schreitmüller dafür, die Auf-

teilung der Teilschlüsselmassen jährlich zu überprüfen.  

Herr Grote vertrat die Ansicht, dass die Kreise ihre Belastungen an die Gemein-

den über die Erhöhung der Kreisumlage weiter gegeben haben. Den Kreisen ge-

he es deshalb besser, weil sie die Kreisumlage erhöht haben. 

Frau Söller-Winkler wies darauf hin, dass die Aufteilung der Teilschlüsselmassen 

nicht nach Kommunalgruppen, sondern nach den Aufgabengruppen für Gemein-

deaufgaben, für Kreisaufgaben und für übergemeindliche Aufgaben erfolge.  

Nach Auffassung von Herrn Dr. Schulz würde eine jährliche Überprüfung der Teil-

schlüsselmassen zur Planungsunsicherheit bei den Kommunen führen. 

Herr Schreitmüller erklärte, dass insbesondere steuerschwache Gemeinden von 

einer Änderung der Teilschlüsselmassen zu Lasten der Gemeindeaufgaben be-

troffen seien. Steuerschwache Gemeinden seien bereits durch die Reform des 

kommunalen Finanzausgleichs belastet worden. Daher lehne der Gemeindetag 

auch unter Hinweis auf die schwierige Finanzsituation der kreisangehörigen Ge-

meinden den Vorschlag des Gutachters ab. 

Herr Nowotny verwies auf die Regelungen des § 5 Abs. 3 FAG zur Unterstützung 

steuerschwacher Gemeinden. Im Übrigen wurde der Ausgleichssatz für die 

Schlüsselzuweisungen erhöht. Sofern Kommunen es nicht gelinge, ihre Aufgaben 

mit ihren Einnahmen zu finanzieren, erhalten sie Konsolidierungshilfe bzw. Fehl-

betragszuweisungen. Im Realsteuervergleich liege der gewogene durchschnittli-

che Hebesatz in allen 3 Steuerarten teilweise erheblich unter denen Deutsch-

lands. Das belege, dass kreisangehörige Gemeinden noch über Einnahmepoten-

tiale verfügen würden. 

Frau Söller-Winkler stellte fest, dass nach ihrer Auffassung keine Argumente vor-

getragen wurden, die gegen die Systematik des Gutachtens selbst sprechen wür-

den. Das MIB werde daher dem Kabinett und dem Landtag vorschlagen, der 

Empfehlung des Gutachters zur Änderung der Teilschlüsselmassen zu folgen. 

Die endgültige Entscheidung obliegt dem Landtag.           

 

 



 

 

     

2. Turnus der Regelüberprüfung nach § 4 Abs. 1 FAG 

Auch im nächsten Jahr wird die Frage einer gutachterlichen Überprüfung der 

Teilschlüsselmassen für das Finanzausgleichsjahr 2018  zu stellen sein. Dazu 

soll in der nächsten Sitzung des FAG-Beirats im Frühjahr noch einmal beraten 

werden.                      

3. Ermittlung der Einwohnerzahl für das Finanzausgleichsjahr 2017 

Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein hatte mitgeteilt, dass 

sich die laufenden Veröffentlichungen der Bevölkerungsstatistiken bundesweit er-

heblich verzögern werden. Das Statistische Bundesamt erwartet aufgrund  von 

Softwareproblemen eine Verzögerung von acht Monaten. 

Nach § 30 Abs. 1 FAG wird für die Festsetzungen des kommunalen Finanzaus-

gleich auf den 31. März des Vorjahres abgestellt. Nach Einschätzung des Statisti-

schen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein kann mit der Bereitstellung der 

ersten Zahlen aus der Bevölkerungsstatistiken 2016 erst im ersten Quartal 2017 

gerechnet werden. 

Es ist daher damit zu rechnen, dass für die Berechnungen des  KFA 2017 die 

notwendigen Einwohnerzahlen nicht  rechtzeitig vorliegen werden. 

Herr Seifert erläuterte, dass das MIB beabsichtige, für die Berechnungen des 

KFA am Stichtag 31. März 2016 festhalten zu wollen. 

Sollten die Bevölkerungsdaten im Januar 2017 nicht vorliegen, wird der KFA 2017 

vorläufig festgesetzt. Sobald die Bevölkerungsdaten 31.03.2016 vorliegen, wird 

der KFA 2017 dann endgültig festgesetzt. 

Herr Seifert wies darauf hin, dass das vorgesehene Verfahren zur Festsetzung 

des KFA 2017 einen deutlichen Verwaltungsaufwand insbesondere im kommuna-

len Bereich verursache. 

 

4. Änderung des § 31 Abs. 5 FAG zur grenzüberschreitenden Förderung von Kin-

dertageseinrichtungen 

Frau Heinrich (MSGWG) erläuterte, dass sich die Verteilung der Landesmittel 

nach §§ 18, 26 und 27 FAG derzeit nach der Anzahl der Kinder, die in Schleswig-

Holstein betreut werden, richte. Mit der vorgeschlagenen Änderung des 

§ 31 Abs. 5 FAG wird auch die Zahl der Kinder berücksichtigt, die außerhalb der 

Landesgrenze betreut werden, ihre alleinige Wohnung oder Hauptwohnung in 



 

 

Schleswig-Holstein haben und in den Bedarfsplan des jeweiligen öffentlichen 

Trägers der öffentlichen Jugendhilfe aufgenommen sind. 

Herr Dr. Schulz merkte an, dass die Regelung für den Landkreistag überraschend 

komme. Eine Erörterung auf fachlicher Ebene wäre sinnvoll gewesen. 

Weiterhin kündigte Frau Heinrich an, dass das MSGWG daran arbeite, die Kita-

Regelungen aus dem FAG zu nehmen und in fachspezifische Regelungen zu 

überführen. 

Die Mitglieder des FAG-Beirats nehmen den Vorschlag des MSGWG zur Kennt-

nis. 

 

5. Verschiedenes 

a) Anhebung der KIF-Entnahme für die Verwaltungsakademie in Bordesholm 

nach § 22 Abs. 4 FAG 

 Nach § 22 Abs. 4 FAG können aus dem Vermögen des KIF bis zu 2,5 Mio. € 

 für die Sanierung und den Neubau der Verwaltungsakademie in Bordesholm 

 entnommen werden.  

Herr von Riegen berichtete, dass eine Finanzierungslücke in Höhe von 

0,65 Mio. € zu schließen sei. Es ist vorgesehen, dass die KIF-Entnahme ent-

sprechend erhöht werden soll. 

 Die anwesenden Vertreter der kommunalen Landesverbände erklärten ihr 

 Einverständnis zur vorgesehenen Anhebung der KIF-Entnahme für die Ver-

 waltungsakademie in Bordesholm. Eine gesonderte Entscheidung des KIF-

 Beirats sei entbehrlich. 

b) Nachholen der Änderung des § 27 Abs. 1 FAG – Erhöhung der Mittel für die 

Sprachbildung von 4 auf 6 Mio. € 

 Herr Schrödter erläuterte, dass im Landeshaushalt 2016 die Mittel für die 

 Sprachbildung von 4 auf 6 Mio. € erhöht wurden. Dies wird jetzt auch im FAG 

 redaktionell nachgeholt.   

      

    

 

Dirk Sievers    
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